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  Amtliche Bekanntmachungen 

der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 

18/2019 (20. Februar 2019) 
 

Zweite Satzung zur Änderung der Stu-
dien- und Prüfungsordnung für den Ba-
chelorstudiengang Bildungswissenschaft 
an der Pädagogischen Hochschule Lud-
wigsburg  
(Bachelor of Arts – B. A.) 
vom 20. Februar 2019 

Auf Grund von § 8 Abs. 5 in Verbindung mit § 32 Abs. 3 des 
Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. 
S. 1) in der Fassung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13 März 2018 
(GBl. S. 85) hat der Senat der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg in seiner Sitzung am 13.12.2018 nachstehende 
Änderungssatzung beschlossen. 

Artikel 1 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudien-
gang Bildungswissenschaft – Lebenslanges Lernen an der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg vom 3. August 
2015 wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird das Datum „24. Juli 2007“ ge-
strichen und durch das Datum „25. Januar 
2008“ ersetzt. 

2. In § 2 wird Abs. 3 gestrichen. Bei den 
nachstehenden Paragrafen ändert sich 
die Nummerierung entsprechend. 

3. In § 2 Abs. 3 neu wird nach „Bachelorprü-
fung“ eingefügt: „bestehend aus den stu-
dienbegleitenden Modulprüfungen und 
der Bachelorarbeit“,…. 

4. § 4 Abs. 1 Nummer 1 erhält die folgende 
Form: eine allgemeine oder eine gemäß § 
58 LHG gleichwertige Vorbildung oder ein 
von den zuständigen staatlichen Stellen 
als gleichwertig anerkanntes Zeugnis 
nachgewiesen hat und 

5. § 4 Abs. 2 erhält die folgende Form: Das 
Nähre regelt die Satzung für das hoch-
schuleigene Auswahlverfahren in zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen in der 
jeweils geltenden Fassung. 

6. In § 5 Abs. 3 wird im Studienbereich II das 
Wort „Berufsorientierung“ gestrichen. 

7. In § 5 Abs. 3 werden folgende CP ange-
passt: Im Studienbereich II werden aus 51 
CP 48 CP. Im Bereich Praktikum werden 
aus 24 CP 21 CP. Im Studienbereich III 
werden aus 30 CP 33 CP. Im Bereich Ein-
führung in die Erwachsenenbildung/Wei-
terbildung werden aus 9 CP 12 CP.  

8. § 5 Abs. 5 wird das Wort „Berufsorientie-
rung“ gestrichen. Der Abs. 8 wird gestri-
chen. Bei den nachstehenden Paragrafen 
ändert sich die Nummerierung entspre-
chend.  

9. Der Abs. 8 neu erhält folgende Fassung: 
„Der Studienverlaufsplan für den Ba-
chelorstudiengang Bildungswissenschaft 

enthält eine Empfehlung zur zeitlichen Ab-
folge der Module. Er ist als Anlage 1 Teil 
dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

10.  § 7 wird gestrichen. Bei den nachstehen-
den Paragrafen ändert sich die Numme-
rierung entsprechend. 

11.  § 7 neu Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
Es wird ein gemeinsamer Studiengangs- 
und Prüfungsausschuss (SPA) der Studi-
engänge Bachelorstudiengang Bildungs-
wissenschaft und Masterstudiengang Er-
wachsenenbildung/Weiterbildung gebildet. 

12.  In § 7 neu Abs. 2 werden die beiden letz-
ten Sätze gestrichen 

13.  In § 7 neu werden die Absätze 3 bis 9 ge-
strichen.  

14.  Ein neuer § 8 „Zuständigkeiten im Prü-
fungsverfahren“ wird eingefügt. Dieser er-
hält die folgende, neue Fassung: In den 
Aufgabenbereich des Prüfers fallen:  
(1) die Organisation der Anmeldungen zu 
Modulprüfungen; 
(2) die Zulassung zu Modulprüfungen. 
(3) Wenn die Zulassung versagt wird, teilt 
dies der Prüfer dem akademischen Prü-
fungsamt schriftlich mit. 

15.  In § 9 wird in Abs. 1 der letzte Satz ge-
strichen.  

16.  In § 10 wird Abs. 2 gestrichen. 
17.  Es wird ein neuer § 11 „Benotung der 

Modulprüfungen (einschließlich Bachelor-
arbeit), Ermittlung der Gesamtnote“ mit 
folgendem Inhalt eingefügt: 
- Noten für die Modulprüfungen mit Aus-
nahme des Moduls Bachelorarbeit werden 
mit dem Faktor 1 gewichtet. 
- Die Note des Moduls Bachelorarbeit wird 
mit dem Faktor 2 gewichtet. 

18.  In § 12 neu wird der Abs. 1 dritter Spie-
gelstrich wie folgt geändert. 
- Eine Prüfung im Bachelorstudiengang 
nicht endgültig nicht bestanden hat.  
Die Absätze 2, 3 und 5 werden gestri-
chen. Bei dem nachfolgenden Absatz än-
dert sich die Nummerierung entspre-
chend. 

19. In § 13 neu werden die Ziffern 1 bis 3 ge-
strichen. Bei der nachfolgenden Ziffer än-
dert sich die Nummerierung entspre-
chend. Die neue Ziffer 1 erhält folgenden 
Wortlaut: „Die Voraussetzungen nach § 
12 Abs. 1 erfüllt;  

20.  In § 13 neu wird Abs. 6 gestrichen. 
21.  § 15 neu „Inkrafttreten und Übergangsbe-

stimmungen“ erhält folgenden Wortlaut: 
(1) Diese Änderung der Studien- und Prü-
fungsordnung tritt zum 01.10.2019 in 
Kraft. 
(2) Diese Studien- und Prüfungsordnung 
gilt für alle Studierenden, die nach dem 
30.09.2019 ihr Studium im Bachelorstudi-
engang Bildungswissenschaft aufnehmen. 
(3) Für Studierende, die ihr Studium vor 
dem 01.10.2019 nach der Studien- und 
Prüfungsordnung Bildungswissenschaft 
vom 03.08.2015, in der Fassung vom 
28.11.2017 bzw. nach der Studien- und 
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Prüfungsordnung Bildungswissen-
schaft/Erwachsenenbildung vom 
14.05.2009, in der Fassung vom 
10.01.2011 aufgenommen haben, gilt 
diese Studien- und Prüfungsordnung ab 
dem Wintersemester 2022/2023. 

22.  Die Anlagen werden in aktualisierter 
Form analog der Studien- und Prüfungs-
ordnung ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung in den amtlichen Bekanntmachungen der Pädagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg in Kraft. 

Ludwigsburg, den 20. Februar 2019 

 

 

 

Prof. Dr. Martin Fix 
Rektor 

 


